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VORENTWURF

Nachweis nach DIN 4109 zum baulichen Schallschutz (Schallschutz im Hochbau)
An Fassaden mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel ≥ 61 dB(A) ist nach der BayTB ein Nach-
weis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räumen, Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern und 
Sanatorien erforderlich. Für Büroräume gilt ein maßgeblicher Außenlärmpegel ≥ 66 dB(A).
Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfrei-
stellungsverfahren anhand der tatsächlichen Lage der Gebäude, im Zuge einer Schalltechnischen 
Untersuchung, zu ermitteln, wobei die konkreten maßgeblichen Außenlärmpegel ggf. an die Eingabe-
planung (konkrete Lage und Höhe des geplanten Baukörpers innerhalb der Baugrenzen) anzupa-
ssen sind.

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 
(§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB)

Flächen, in denen keine baulichen Anlagen zulässig sind
(1,5 m breiter Streifen ab Fahrbahnkante)

GEMEINDE KIRCHHEIM B. MÜNCHEN

Vorschlag für eine Parzellierung (geplante Grundstücksgrenze)

untergeordnete Freileitung (mit Standorten der Holzmasten)

BEBAUUNGSPLAN mit integriertem Grünordnungsplan
Nr. 104/H Campus Heimstetten – Quartier A 
 

Präambel

Die Gemeinde Kirchheim b. München erlässt aufgrund der §§ 1-4 sowie § 8 ff. Baugesetzbuch - BauGB, 
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung – BayBO und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - 
GO in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen von Linke + Kerling Land-
schaftsarchitekten BDLA, Papiererstraße 16, 84034 Landshut gefertigten Bebauungsplan Nr. 104/H – 
„Campus Heimstetten Quartier A“ als Satzung. Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungs-
bereichs die Festsetzungen und die Planzeichnung des Bebauungsplans Nr. 76/H inklusive dessen bis-
herigen Änderungen vollständig.

(FORTSETZUNG)

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

1.

1.1

1.2
1.2.1
1.2.2

Nutzungsausschlüsse - Einschränkungen nach § 1 Abs. 4 und 5 BauNVO

Im Geltungsbereich werden Betriebe des Einzelhandels ausgeschlossen.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.2.3

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.

1.2.4

Nachtlokale jeglicher Art und Diskotheken sowie Bordelle und bordellähnliche Betriebe sind aus-
geschlossen. Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) sind unzulässig.

bestehende Lärmschutzwand

2.1
2.2

max. zulässige Grundflächenzahl
max. zulässige Geschossflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze, hier sechs Vollgeschosse2.3

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
0.1
0.1.1
0.1.1.1

Bebauung
Einfriedungen
Art und Ausführung: Metallzäune in unauffälliger Farbgebung. Ein Abstand von mind. 0,15 m zur 

Geländeoberfläche ist einzuhalten (Durchlässigkeit für Kleinsäuger).

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind zulässig. 

Selbstständige Lagerplätze gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind unzulässig.

0.1.1.2
0.1.1.3 Sockel:

Höhe des Zauns: max. 2 m

0.1.2.1

0.1.2.2

0.1.3
0.1.3.1

Dachform

Es können untergeordnete Bauteile wie Fluchttreppen bis zu einer Tiefe und Breite von 1,0 m aus-
nahmsweise außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden (§ 31 Abs. 1 BauGB, nicht im Freistell-
ungsverfahren). Diese sind auf maximal 3 % der Fassadenlänge zulässig.

Es gelten die Geschosszahl und die maximal zulässige Wandhöhe, bezogen auf die Bezugshöhe 
521,0 müNN.

0.1.4.2

0.1.4
0.1.4.1

Wand- und Firsthöhen, Gebäudegestaltung

0.1.5
0.1.5.1

Werbeanlagen und Beleuchtung

0.1.4.3 Glasfenster und Glasfassaden der Gebäude sind durch Verwendung reflexionsarmer und / oder
bedruckter Gläser vogelfreundlich zu gestalten. 

Bei der Errichtung von Gebäuden sind Anschlüsse für die Nutzung, Verteilung oder Speicherung von 
Solarenergie herzustellen sowie statische Vorkehrungen dafür zu treffen.

0.1.4.4

Die maximal zulässige Firsthöhe darf ausnahmsweise durch notwendige Betriebsanlagen (z. B. 
Kamine, Spänelager, Lüftungsanlagen etc.) auf maximal 20 % der Grundfläche überschritten wer-
den, wenn dies aus konstruktiven oder technischen Gründen notwendig oder zweckmäßig ist. Die-
se sind zurückgesetzt um die Höhe der Anlage von der Dachkante zu platzieren. Dachaufbauten 
sind bis zu einer Höhe von max. 1 m  über die festgesetzte Wand- und Firsthöhe zulässig.

Die max. zulässige Wandhöhe beträgt maximal 26,0 m und die maximal zulässige Firsthöhe 28,0 m. 
Bezugshöhe ist die Höhenkote 521,0 müNN.

Als Dachformen sind Flachdächer (0° bis 5° Dachneigung) sowie Pult- und Satteldächer bis 18° 
Dachneigung zulässig. Sofern zur Dachdeckung Metalle verwendet werden, sind diese nur nicht-
spiegelnd zulässig. Kupfer-, Zink- und Bleibedachungen sind nicht zulässig. Mindestens 50 % der
Dachflächen sind als Dachbegrünung (extensiv oder intensiv) herzustellen. Hierzu zählen auch ver-
bleibende Flächen außerhalb technischer Aufbauten und Solaranlagen. 

0.1.2 Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen

unzulässig

Stellplatzbedarf und Flächen für den ruhenden Verkehr

Geländemodellierung0.1.9
0.1.9.1

0.1.9.2

0.1.10.1
0.1.10

0.1.8
0.1.8.1 Für die Erdarbeiten (Aushub vor Neubebauung) ist eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich. 

Bodenkundliche Baubegleitung

Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von maximal 0,5 m zulässig. Bezugshöhe 
ist die Höhenkote 521,0 müNN. Abweichend hiervon sind technisch erforderliche Auffüllungen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung über bewachsenen Bodenfilter in diesen Bereichen zulässig. Ab-
grabungen für Sickerflächen sind zulässig.
Die Erdgeschoss-Fußbodenoberkante (FOK) darf nicht mehr als max. 0,5 m über dem angrenzen-
den Straßenniveau liegen.

0.1.5.4

0.1.5.2 Werbeanlagen mit blendenden Materialien sowie wechselndem oder bewegtem Licht sind unzulässig.
0.1.5.3 Parkplatz- und Betriebsbeleuchtungen sind so anzuordnen und anzubringen, dass keinerlei Blend-

wirkungen oder sonstige Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr auftreten.

0.1.7

0.1.6
0.1.6.1

Abstandsflächen
Die Abstandsflächenregelung gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO sind anzuwenden.

0.1.7.1 Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist über die belebte Bodenzone zu versickern. 
Niederschlagswasser

Für die Außenbeleuchtung der Gebäude und Freianlagen sind ausschließlich Lichtquellen mit warm-
weißen LED (Farbtemperatur < 2.700 K) zulässig. Diese sind streulichtarm (Lichtwirkung nur nach 
unten, Abschirmung seitlich und nach oben) und staubdicht (kein Eindringen von Insekten in die 
Lampen, damit kein Verbrennen oder Verhungern) auszubilden und dürfen zur Vermeidung der 
Lockwirkung auf Insekten keine UV-Anteile besitzen. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sind 
die Beleuchtungen der Werbeanlagen auszuschalten. 

0.1.5.5 Für die Ausleuchtung von Straßen und Wegen  ist eine insektenfreundliche Beleuchtung nach dem 
Stand der Technik (z.B. Natriumdampfhochdrucklampen oder LED-Lampen) vorzusehen.

Private oberirdische Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise, beispielsweise als Kiesflä-
chen, wassergebundene Decke oder Pflaster mit Rasenfuge, herzustellen. Je 5 private oberirdische
Stellplätze ist 1 Großbaum zu pflanzen.

0.1.10.3
0.1.10.2 Tiefgaragen sind nur innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zulässig.

In den Quartieren GEe 1 bis GE e 4 sind für die Anlieferung und den damit verbundenen Warte- und 
Ruhezeiten ausreichende Flächen und Einrichtungen für den ruhenden Verkehr auf den Gewerbe-
parzellen vorzusehen. Hierbei ist bei Gewerbebetrieben je angefangene sechs Be- und Entladestel-
len (= Anlagen für das Be- und Entladen von Fahrzeugen, z.B. Laderampen) auf dem Gewerbegrund-
stück ein LKW-Stellplatz nachzuweisen. Die Größe der LKW-Stellplätze bemisst sich nach den Em-
pfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) in der jeweils gültigen Fassung. Eine ununter-
brochene Zugänglichkeit zu Sanitäranlagen, mindestens zu einem WC, ist zu gewährleisten.

TEXTLICHE HINWEISE

Siegel

MARION LINKE   +   KLAUS KERLING
STADTPLANER    UND    LANDSCHAFTSARCHITEKTEN  BDLA

Papiererstraße 16                          84034 Landshut
Tel. 0871/273936                email: kerling-linke@t-online.de

bearbeitet:

Vorentwurf

Entwurf

genehmigungsfähige Planfassung

 M   1 : 1.000VORENTWURF

gezeichnet: ..........2026 Linke / Heß

Gemeinde Kirchheim bei München       Landkreis München       Regierungsbezirk Oberbayern

VORENTWURF

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am …...2026 gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den 
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt 
auf Ver-langen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 

Siegel
.................................................
Stephan Keck, 1. Bürgermeister

Kirchheim b. München, den ...........................

Siegel
.................................................
Stephan Keck, 1. Bürgermeister

Kirchheim b. München, den ...........................

Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .........2026 wurden die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .........2025 bis .........2025 beteiligt.

Die Gemeinde Kirchheim b. München hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .........2026 den Be-
bauungsplan in der Fassung vom .........2026 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

3. FRÜHZEITIGE BEHÖRDENBETEILIGUNG

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Die Gemeinde Kirchheim b. München hat in der Sitzung vom 08.11.2022 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.02.2023 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .........2026 wurde mit der Begründung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB vom .........2026 bis .........2026 im Internet veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im
Internet wurde folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit vorgehalten: Öffentliche Ausle-
gung im Rathaus Kirchheim b. München, Münchner Str. 6, 85551 Kirchheim b. München, Zimmer ....., 
....... Stock (..........Tage und Uhrzeiten ergänzen) und in der Gemeindekanzlei ............, (.......... Tage und 
Uhrzeiten ergänzen). Die Unterlagen wurden über das zentrale Internetportaldes Landes zugänglich
gemacht.
5. BEHÖRDENBETEILIGUNG

6. SATZUNG

1. BESCHLUSS

ausgefertigt

BEBAUUNGSPLAN   mit integriertem Grünordnungsplan
Nr. 104/H Campus Heimstetten – Quartier A 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (FORTSETZUNG)

Die Verwendung von fremdländischen (Nadel-) Gehölzen, z.B. Thuja, Scheinzypressen ist unzu-
lässig.

Artenlisten für Gehölzpflanzungen
Für die meisten Arten der Listen ist ein Bereich (Zone) definiert, in der die Art zulässig ist:
Zone 1: entlang Feldkirchner Straße, hier ein 5 m breiter Streifen
Zone 2: Grünsteifen an der Westgrenze des Geltungsbereichs, 
Zone 3: entsprechend Planzeichen 13.4 alle weiteren privaten begrünbaren Flächen
Fruchttragende Hochstämme sind in Zone 2 und 3 zulässig und bei 3 nur auf der Fläche, nicht auf 
der Straßenseite.

0.2.6

Das Anbringen von Werbeanlagen wird vorwiegend auf den Bereich der Fassaden begrenzt. Pro 
Fassadenfläche sind jeweils maximal 10 % als Werbefläche zulässig. Werbeanlagen sind mit den 
Fassaden gestalterisch abzustimmen. Werbeanlagen auf dem Dach sind unzulässig. Eine Fremd-
werbung ist unzulässig. Je Betrieb ist weiterhin eine freistehende Werbeanlage mit Grundfläche 
3 m², max. Höhe 4 m, beidseitig wirkend, beleuchtet zulässig, ebenso Fahnenmasten in unbe-
grenzter Anzahl. Ausnahmen zu den Einfriedungen sind mit Zustimmung der Gemeinde Kirchheim 
bei München zulässig.

0.1.1.4 Ausnahmen von den Festsetzungen zu den Einfriedungen 0.1.1.1, 0.1.1.2 und 0.1.2.3 sind mit 
Zustimmung der Gemeinde Kirchheim bei München zulässig.

Es gilt der Stellplatzsatzung der Gemeinde Kirchheim b. München in der jeweiligen gültigen Fassung.
Sofern keine gültige Stellplatzsatzung vorliegt, so tritt die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) 
Bayern in der jeweils gültigen Fassung in Kraft. 

0,8

VI
4,8

0.2
0.2.1
0.2.1.1

Grünordnung
Beläge
Die Bodenversiegelung ist auf das unumgängliche Mindestmaß zu beschränken. Es gilt die Versie-
gelungssatzung der Gemeinde Kirchheim b. München in der jeweiligen gültigen Fassung.

(FORTSETZUNG)

0.2.7.1
0.2.7

0.2.7.2

0.2.7.3

0.2.7.5

0.2.7.4

TEXTLICHE HINWEISE
0.3.1
0.3.1.1

Freiflächengestaltungspläne

Grundwasser, Wasserwirtschaft
Werden wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder
verwendet, besteht Anzeige- bzw. Genehmigungspflichten (§ 62 WHG). Für das Einleiten von an-
fallenden Produktionsabwässern in die Sammelkanalisation gilt der § 58 WHG und die gemeindli-
che Entwässerungssatzung.
Versickerungsfähiges Pflaster mit fachgerechter Ausführung ist nach Möglichkeit anzustreben.

Im Freistellungs- oder Baugenehmigungsverfahren ist zum Bauantrag ein qualifizierter Freiflächen-
gestaltungsplan einzureichen. Die Lage von Leitungstrassen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen.“

0.3.2
0.3.2.1

0.3.2.2

Denkmalschutz
Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und da-
her unbekannte Bodendenkmäler befinden. Sollten bei den Bauarbeiten Bodendenkmäler bzw. Ke-
ramik-, Metall-, oder Knochenfunde angetroffen werden, so ist dies umgehend dem Landratsamt 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 
Art. 8 DSchG Auffinden von Bodendenkmälern
1) Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch 
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Ar-
beiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsver-
hältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Erneuerbare Energien

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen (Emissio-
nen durch Staub, Lärm und Geruch) ist ortsüblich und insofern auch an Sonn- und Feiertagen hinzu-
nehmen.

Landwirtschaftliche Nutzung

Sämtliche Maßnahmen zur Verwendung erneuerbarer Energien und Energieeinsparmaßnahmen 
sind wünschenswert, beispielsweise ist die Überdachung der Stellplätze mit Photovoltaikanlagen
ein anzustrebender Lösungsansatz. Entsprechende Vorkehrungen für E-Mobilität (z.B. Ladesäulen
o.ä.) sind vorzusehen. Beim Gebäudekonzept sind energetische Konzepte mit einzuplanen und im 
Rahmen der Baugenehmigung offenzulegen.

0.3.4
0.3.4.1

0.3.5
0.3.5.1

0.3.3
0.3.3.1

Rodungen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeiten von Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig.
0.3.6.2 Für eine gesunde Entwicklung, Langlebigkeit und wenig Pflegeaufwand wird empfohlen folgende 

Gesamtvolumina für den durchwurzelbaren Raum bei Baumneupflanzungen: Bäume 1. Ordnung 
(Großbäume über 20 m Höhe): 36 m³, Bäume 2. Ordnung (mittelgroße Bäume 10-20 m Höhe): 
24-36 m³, 3. Ordnung (Kleinbäume bis 10 m Höhe): 20 – 24 m³, Obstbäume: 13 – 18 m³.

0.3.6.1
0.3.6 Gehölzrodung und -pflanzungen, Artenschutz

0.3.6.3 Bei unvermeidlichen baulichen Maßnahmen im Kronenbereich und/oder Wurzelbereich von Be-
standsbäumen sind die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen“ sowie die R SBB „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetations-
beständen bei Baumaßnahmen“ in den jeweils gültigen Fassungen zu beachten.

0.3.6.4 Bei den Pflanzungen sind Art. 47 und 48 (Grenzabstand von Bäumen, Sträuchern usw.) des Aus-
führungsgesetzes zum BGB vom 20.09.1982, zuletzt geändert durch § 1 Nr. 335 der Verordnung 
vom 22.07.2014 (GVBL, S. 286) zu beachten. Die Gehölzpflanzungen sind in der Vegetationsperi-
ode nach Errichtung der Gebäude vorzunehmen.

0.3.6.5 Zum Schutz von Vögeln, siehe textliche Festsetzung 0.2.7.3, wird hierbei auf Studien der Wiener 
Umweltanwaltschaft zum Thema Vogelanflug verwiesen 
(https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen).

6.1

6.2
6.3

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.

Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 23 BauNVO)

3.1

3.

Straßenverkehrsfläche, öffentlich

6.5
6.4

Straßenbegrenzungslinie
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

anbaufreie Zone entlang Autobahn A 99 (40 m)

private Verkehrs- und Erschließungsfläche
einschließlich Stellplätzen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB

6.6

Einfahrtsbereich

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 15 BauGB)

9.

9.1

9.2 öffentliche Grünfläche - 
Feldhecken und Feldgehölze - Bestand zu erhalten

öffentliche Grünfläche - 
Straßenbegleitgrün - magere Grasfluren und Schotterrasen 

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

13.1

13.2

13.4

13.3

Baum Bestand, zu erhalten

Baum Bestand, zu roden / Gehölze Bestand, zu roden

zu pflanzender Großbaum H 4xv STU 20 - 25 
in privaten Grundstücksflächen

private Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen 

Sonstige Planzeichen15.
15.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplan mit integrier-

tem Grünordnungsplan Nr. 104/H Campus Heimstetten – Quartier A 

15.2 Tiefgarage und unterirdische NebenenlagenTG

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhö-
rungüber den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.04.2026 hat in der Zeit vom 
.........2026 bis einschließlich .........2026 stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB über den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.04.2026 hat in der Zeit vom 
.........2026 bis einschließlich .........2026 stattgefunden.

0.2.2.2

0.2.2.1
0.2.2

0.2.2.3

Gehölzpflanzungen
Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische, autochthone Laubgehölze (mit Herkunftsnach-
weis) entsprechend der Artenliste für Gehölzpflanzungen unter Punkt 0.2.6 zu verwenden. Für die 
Baumreihen entlang der Feldkirchener Straße ist eine einheitliche Baumart zu verwenden.

0.2.4.1
Randeingrünung der Gewerbeparzelle0.2.4

0.2.3 Öffentliche Grünflächen
0.2.3.1 Die öffentlichen Grünflächen (siehe Planzeichen 9.1) entlang der Straßen sind als magere Grasflu-

ren (Baumstandorte) und als Schotterrasenflächen oder magere Grasfluren, jeweils mit autochthoner
Ansaat auszubilden. Diese sind in Abschnitten mindestens jährlich einmal zu mähen (erster Schnitt-
zeitpunkt ab 01. Juli). Das Mähgut ist aus den Flächen zu entfernen. Eine Düngung und ein Aus-
bringen von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

0.2.4.2

0.2.4.3

Pflanzgebot: Die gemäß Planzeichen 13.1 festgesetzte Bepflanzung ist innerhalb von 12 Monaten 
nach Aufnahme der jeweiligen Gewerbenutzung herzustellen.

Tiefgaragen sind mit einer Überdeckung (Kies / Substrat / Humus) von mindestens 45 cm gemessen 
ab Oberkante Rohdecke auszuführen. Bei Baumpflanzungen muss die Mindeststärke der Vegeta-
tionstragschicht 80 cm ab Oberkante Rohdecke betragen. 
Für Baumpflanzungen auf der Tiefgarage muss ein gehölzspezifisch ausreichend dimensionierter,
durchwurzelungsfähiger, Substratkörper (Substrat nach „ZTV für die Herstellung und Anwendung 
verbesserter Vegetationstragschichten“, kurz "ZTV-Vegtra-Mü") gewährleistet sein.

0.2.5
0.2.5.1

Fassadenbegrünung
Fensterlose ungegliederte Fassadenabschnitte am Rand des Geltungsbereichs mit einer Fläche von
mehr als 500 m² sind mit Kletterpflanzen im Abstand von max. 5 m zu begrünen. Alternativ ist eine 
Bepflanzung mit Spalierbäumen unmittelbar vor den Fassaden in einem Abstand in der Reihe von 
maximal 6 m zulässig. An der Nordfassade sind Fassadenbegrünungen nicht verpflichtend.

Erhalt von Gehölzen
Die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung herzustellende und zu erhaltende Bepflanzung ist zu 
pflegen, zu erhalten und bei Verlust den vorgenannten Festsetzungen entsprechend nachzupflanzen. 
Sollten als zu erhalten festgesetzte Gehölze durch Schadorganismen, Witterungseinflüsse oder aus 
sonstigen Gründen verloren gehen, so ist der im Grünordnungsplan festgesetzte Zustand durch Er-
satzpflanzungen wieder herzustellen. Dabei sind Einzelbäume gemäß Planzeichen 13.1 und 13.2 in 
der gleichen Baumart in der Qualität Hochstamm 4x verpflanzt, Stammumfang mind. 20-25 cm, an 
derselben Stelle nachzupflanzen. Es gilt die Baumschutzverordnung der Gemeinde Kirchheim b. Mün-
chen in der jeweiligen gültigen Fassung.

Mindestens 20 % der Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen. Pro 200 m² Grünfläche 
ist ein Baum 1. oder 2. Ordnung und ein Baum 3. Ordnung zu pflanzen. Aus ortsgestalterischen 
Gründen ist ein Teil der Baumpflanzungen alleeartig parallel der bestehenden Feldkirchner Straße 
auszuführen. Die einzelnen Baumgruben sollten mittels Pflanzkanal (mind. 1,5 m tief) verbunden 
werden. Auf Seite der Feldkirchner Straße ist ein Einbau von Wurzelsperren vorzusehen. Bei Einzel-
bäumen beträgt das Grubenmaß mind. 2 x 2 x 1,5 m pro Baum. 

Pflanzdichte und Pflanzraum
 Zur Sicherstellung eines optimalen Pflanzraumes für Bäume sind folgende Größen für Pflanzgruben 
(Mindestbedarf Wurzelraum) einzuhalten: Bodenstandraum bzw. unversiegelte Baumscheibe oder 
entsprechende Baumscheibenabdeckung in einer Größe von mind. 8 m². Pflanzgrube: Mindestlänge
2 m, Mindestbreite 2 m , Mindesttiefe 1,5 m. Die Verwendung von durchwurzelungsfähigem Baum-
substrat  (nach „ZTV für die Herstellung und Anwendung verbesserter Vegetationstragschichten“, 
kurz "ZTV-Vegtra-Mü") wird festgesetzt. 

Planformat  1.505 x 617 mm

Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO
gegliedert in die Quartiere GE 1 und GE 2 nach § 1 Abs. 4 und 5 BauNVO

16.7

16.6 Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 76 der Gemeinde 
Kirchheim, Ortsteil Heimsetten, vom 23.04.1998

PLANLICHE HINWEISE
16.1

16.2

16.3

16.4

Flurstücksgrenzen und Flurnummern, 
Quelle: Digitale Flurkarte, Stand 2024 / Gebäudebestand
Höhenlinien gemäß Geoportal Bayern, 2025

Gehölzbestände im Umfeld

Abbruch baulicher Anlagen16.5

Einzelbäume im Umfeld

521.41 Höhenkoten laut Vermessung Büro Menzel - Ingenieurbüro für Vermessung, 
Dachau, 18.10.2022 

Bebauungsplan Nr. 107/H "Solarpark Heimstetten", 
Datum der Rechtskraft 11.11.2025

Mineralölleitung, Bestand

16.8

16.9
Gasleitung, Bestand16.10
Kanal, Bestand16.11

16.12 vorgeschlagener Standort für eine Bushaltestelle

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 
„Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/m²“ angegebenen Emissionskontingente L

EK
 

nach DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontingentierung“ weder tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch 
nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) überschreiten:

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

Immissionsschutz0.1.11
0.1.11.1

Nr. 104/H "Campus
Heimstetten - Quartier A"

Fläche 
[m²]

Bezeichnung 
der (Teil-) 
Flächen des 
Gewerbege-
bietes

Gebiet mit gewerblicher 
Nutzung

Emissionskontingente LEK [dB(A)/m²]

* die Angaben der Uhrzeit zu den Tages- und Nachtzeiten sind nur Erläuterungen und nicht Bestandteil der Festsetzung 

16.13 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
16.14

16.15

Immissionsrichtwertlinie TA Lärm Gewerbegebiet Tagzeit

Immissionsrichtwertlinie TA Lärm Gewerbegebiet Nachtzeit

Tag (06-22 Uhr)* Nacht (22-06 Uhr)*
GE 1
GE 2

65 55
59 49

5.275
1.053

15.3

15.4 Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen - Gewerbelärm

Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen (Überschreitung der Lärmsanierungswerte) - Verkehrslärm

0.1.11.2 Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
0.1.11.3

0.1.11.4

0.1.11.5

Die Notwendigkeit zur Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung ist mit den zuständigen Behör-
den abzustimmen (siehe Hinweise zum Bebauungsplan).
Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist anzuwenden; 
sie wird nicht ausgeschlossen.
Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist dieses Vorhaben 
dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist als die Summe der sich 
aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Die Regelung zur Summation 
gemäß Abschnitt 5 DIN 45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen.

Verkehrslärm
0.1.11.6

Überschreitung der Immissionsgrenzwerte und Unterschreitung der Lärmsanierungswerte:
Schutzbedürftige Räume i.S.d. DIN 4109-1:2018-01 („Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestan-
forderungen“) die in Gebäuden mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
liegen, jedoch unterhalb der Lärmsanierungswerte, sind so anzuordnen, dass sie über Fenster in 
Außenfassaden belüftet werden, an denen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten 
sind (Grundrissorientierung).

Grundrissorientierung:
An den Fassaden mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm dürfen keine öffen-
baren Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne des Punktes 3.16 der DIN 4109-1:2018-01 
(„Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“) (Wohn-, Schlaf und Ruheräumen sowie 
Kinderzimmern, Wohnküchen, Büro etc.) errichtet werden. Durch schalltechnische Maßnahmen z.B. 
Orientierung von schutzbedürftigen Räumen auf die lärmabgewandte Seite bzw. von Fenstern zur 
Belüftung an einer unbelasteten Fassade, durch  eine Festverglasung in Verbindung mit einer kon-
trollierten Wohnraumlüftung, Gebäudevorbauten (mit einer schallabgewandten Öffnung) vorgehäng-
te Wintergärten/ verglaste Balkone, die nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzt werden dürfen 
oder durch eine vorgesetzte Glasfassade bzw. Laubengänge kann schalltechnisch ein Ausgleich ge-
schaffen werden.

Büros und Wohnnutzung im Gewerbegebiet

Überschreitung der Lärmsanierungswerte:
An Fassaden mit Überschreitungen der Lärmsanierungswerte von 70/60 dB(A) (Tag/Nacht) dürfen 
keine schutzbedürftigen Räume im Sinne des Punktes 3.16 der DIN 4109-1:2018-01 („Schallschutz 
im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“) (Wohn-, Schlaf- und Ruheräumen sowie Kinderzim-
mern, Wohnküchen, Büro etc.) errichtet werden.
Durch schalltechnische- bzw. bautechnische Maßnahmen, die eine Unterschreitung der Lärmsanier-
ungswerte sicherstellen, z.B. Gebäudestellungen/ Orientierung von schutzbedürftigen Räumen auf 
die lärmabgewandte Seite, Gebäudevorbauten (mit einer schallabgewandten Öffnung) vorgehängte 
Wintergärten/ verglaste Balkone, die nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzt werden dürfen oder 
durch eine vorgesetzte Glasfassade, Laubengänge bzw. Loggien kann schalltechnisch ein Ausgleich 
geschaffen werden.

Überschreitung der Immissionsgrenzwerte und Unterschreitung der Lärmsanierungswerte:
Soweit eine Grundrissorientierung nicht für alle schutzbedürftigen Räume möglich ist, ist passiver- 
bzw. baulicher Schallschutz vorzusehen. Dabei müssen alle Außenfassaden des Gebäudes ein ge-
samtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R`w,ges i.S.v. Ziff. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aufweisen, 
das sich für die unterschiedlichen Raumarten ergibt. Fenster, welche im Bereich der Überschreitun-
gen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen, sind mit schallgedämmten Lüftungseinrich-
tungen auszustatten, die sicherstellen, dass auch im geschlossenen Zustand die erforderlichen Au-
ßenluftvolumenströme eingehalten werden (kontrollierte Wohnraumlüftung). Alternativ ist auch der 
Einbau anderer Schallschutzmaßnahmen (z.B. nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Winter-
gärten, verglaste Vorbauten und Balkone, Loggien, Laubengänge etc.) zulässig.

0.1.11.7

Gewerbelärm

0.1.11.8

0.1.11.9

Für die Beurteilung des Bauvorhabens ist nach der BauVorlV für die Bauaufsichtsbehörde im Ge-
nehmigungsverfahren und die Gemeinde im Freistellungsverfahren eine schalltechnische Untersu-
chung vorzulegen, mit der nach Abschnitt 5 der DIN 45691:2006-12 nachzuweisen ist, dass die 
festgesetzten Emissionskontingente der Bebauungsplansatzung sowie nach TA Lärm die Immis-
sionsrichtwerte von schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb der umliegenden Gewerbegebietsbe-
bauungspläne unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden. 
Ebenfalls wird empfohlen, die Erstellung der Baueingabepläne, insbesondere bei schutzbedürftigen 
Nutzungen, durch einen schalltechnischen Sachverständigen begleiten zu lassen, um notwendige 
Maßnahmen festsetzungskonform auszulegen.
Im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist zwingend der 
Schallschutznachweis nach DIN 4109-1:2018-01 für die Gebäude (alle Fassadenseiten) mit schutz-
bedürftiger Nutzung (Büro-, Wohnnutzungen) auf angemessenen Schutz gegen Verkehrslärm nach 
16. BImSchV bzw. Gewerbelärm nach der TA Lärm zu führen, falls die in der Anlage A5.2/1 – Punkt 
5 b der eingeführten BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen) genannten maßgeblichen 
Außenlärmpegel überschritten sind.
Im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist zwingend der 
Schallschutznachweis nach DIN 4109-1:2018-01 für die Gebäude (alle Fassadenseiten) mit schutz-
bedürftiger Nutzung (Büro-, Wohnnutzungen) auf angemessenen Schutz gegen Verkehrslärm nach 
16. BImSchV bzw. Gewerbelärm nach der TA Lärm zu führen, falls die in der Anlage A5.2/1 – Punkt 
5 b der eingeführten BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen) genannten maßgeblichen 
Außenlärmpegel überschritten sind.
Ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach den Technischen Baubestimm-
ungen des Freistaates Bayern, Ausgabe Nov. 2025, Anlage A5.2/1 erforderlich, wenn 
a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am Gebäude zu 
    treffen sind (§9 Abs.1 Nr.24 BauGB)
oder
b) der „maßgebliche Außenlärmpegel“ (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) auch nach den 
    vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher ist als
   - 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unterrichtsräumen und 
     ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien
   - 66 dB(A) bei Büroräumen
Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungs-
freistellungsverfahren anhand der tatsächlichen Lage der Gebäude, im Zuge einer Schalltechni-
schen Untersuchung, zu ermitteln, wobei die konkreten maßgeblichen Außenlärmpegel ggf. an die 
Eingabeplanung (konkrete Lage und Höhe des geplanten Baukörpers innerhalb der Baugrenzen) 
anzupassen sind.
Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz 
haben. Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstü-
cken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästig ungen nicht entste-
hen. Gemäß § 12 BauVorlV müssen die ggf. erforderlichen Berechnungen den nach bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschütterungsschutz nachweisen.
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren Regelwerke 
werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten in der Bauver-
waltung der Gemeinde Kirchheim b. München, Münchner Straße 6, 85551 Kirchhe im b. München, 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmäßig 
hinterlegt beim Deutschen Patent- und Markenamt.

0.3.7 Immissionsschutz
0.3.7.1

0.3.7.2

0.3.7.3

0.3.7.4

0.3.7.5

0.3.7.6

0.3.7.7

GE

Maßnahmen zum Artenschutz
Vermeidungsmaßnahmen zum Lebensstättenschutz: Vor dem Abriss der Gebäude ist eine Bege-
hung durch einen Experten (Tierökologen) durchzuführen. 
Bei entsprechenden Nachweisen muss geregelt werden, ob Ersatzquartiere (Fledermauskästen) 
oder Kästen für Gebäudebrüter (wie den Sperling) aufgehängt werden müssen, Tiere zu bergen bzw. 
Quartiere oder Nester (Baumhöhlen) umzusetzen sind. Der Zeitplan des Abbruchs ist auf die Aktivi-
tätszeiten der Fledermäuse abzustimmen.

Zum Schutz von Vögeln ist bei Glasflächen, welche eine Fläche von 6 m² überschreiten, auf Markie-
rungen oder andere Methoden zurückzugreifen, welche eine Anflugrate von unter 10 % aufweisen. 

CEF-Maßnahmen für höhlenbrütende Vogelarten: Es sind an den zu erhaltenden Einzelbäumen 
gemäß Planzeichen 13.2 drei Nistkästen für höhlenbrütende Vogelarten anzubringen. Eine Kontrolle 
und Reinigung der Kästen ist von einem Experten (Tierökologen) über 15 Jahre lang zu gewährleis-
ten.

CEF-Maßnahmen für Fledermäuse: Es sind innerhalb des Geltungsbereiches gemäß Planzeichen 
15.1 drei Flachkästen für Fledermäuse anzubringen. Eine Kontrolle und Reinigung der Kästen ist 
von einem Experten (Tierökologen) über 15 Jahre lang zu gewährleisten. 
Vermeidungsmaßnahme Amphibien und Reptilien: Entlang der Bahnlinie ist bei einer Neubebauung 
ein Amphibien- bzw. Reptilienschutzzaun aufzustellen. In allen Baugruben ist darauf zu achten, dass 
zwischen März und November möglichst kein Wasser stehen bleibt; falls doch, ist auf Wechselkrö-
ten-Laich oder Kaulquappen zu achten, die gegebenenfalls geborgen werden müssen, bevor wieder 
verfüllt wird.

512,5

H

Straßenbäume, Begrünung auf öffentlichen und privaten 
Flächen zum Anpflanzen
    
Pflanzqualität: Hochstamm, 4x verpflanzt, StU 20-25 cm
   

Heister für Randeingrünung der Gewerbeparzellen
   

Pflanzqualität: verpflanzter Heister, 200-250 cm
   

Kletterpflanzen zur Fassadenbegrünung
   
Clematis vitalba                         Gewöhnliche Waldrebe
Fallopia baldschuanica              Schling-Flügelknöterich
Hedera helix                               Efeu
Humulus lupulus                        Hopfen
Pharthenocissus tricuspidata. 
´Veitchii´                                     Wilder Wein
Lonicera caprifolium                    Echtes Geißblatt
Lonicera henryi                          Immergrünes Geißblatt
Lonicera periclymenum              Wald-Geißblatt

  
Acer campestre                         Feld-Ahorn
Acer monspessulanum              Französischer 
                                                  Ahorn
Acer platanoides                        Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus                 Berg-Ahorn
Carpinus betulus                        Hainbuche
Malus sylvestris                         Holz-Apfel
Prunus avium                             Vogel-Kirsche
Prunus padus                             Trauben-Kirsche
Pyrus pyraster                           Holz-Birne
Salix alba                                   Silber-Weide 
Sorbus aria                                Echte Mehlbeere
Sorbus torminalis                       Elsbeere
Tilia cordata                               Winter-Linde 
Ulmus carpinifolia                      Feld-Ulme

Zone
   
1-3
1-3
1-2
1-2
1-3

Ordnung Ordnung
3
3

1
1
2
3
2
2
3
1
3
3
1
1

Zone
   
1-2
1-3

1-2
2
1-2
2-3
2
2
2
1-2
1-3
1-3
1-2
1-2

1-3
2
2
2-3
1-2

Zone
   
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Zone
   
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

   
2
2
3
1
2

2
2
2
2
1

Alnus incana                              Grau-Erle
Alnus spaethii                            Purpur-Erle
Acer campestre                         Feld-Ahorn
Acer platanoides                        Spitz-Ahorn
Carpinus betulus                        Hainbuche      
                                                         (auch Säulenform) 
Pinus sylvestris                         Wald-Kiefer
Populus trumula                        Zitter-Pappel
Prunus padus                            Trauben-Kirsche
Sorbus domestica                      Speierling
Tilia cordata                               Winter-Linde

Sträucher für Randeingrünung der Gewerbeparzellen
   
Pflanzqualität: verpflanzter Strauch, mind.3-5 Grundtriebe, 
60-100 cm
   
Cornus mas                               Kornelkirsche
Cornus sanguinea                      Blut-Hartriegel
Corylus avellana                        Haselnuß
Euonymus europaeus                Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare                      Liguster
Lonicera xylosteum                    Gemeine Heckenkirsche
Prunus spinosa                          Schlehe
Rhamnus carthaticus                 Echter Kreuzdorn
Rosa canina                               Hunds-Rose
Rosa pimpinellifolia                    Bibernell-Rose
Rosa rubiginosa                         Wein-Rose
Salix caprea                               Sal-Weide
Salix purpurea                            Purpur-Weide
Sambucus nigra                         Schwarzer Holunder
Viburnum lantana                       Wolliger Schneeball

   
Amelanchier ovalis                    
Berberis vulgaris                       
Crataegus laevigata                  
Crataegus monogyna                
Ribes alpinum                              
Rosa arvensis                            
Rosa gallica                               
Viburnum opulus                        

Gewöhnliche Felsenbirne
Berberitze
Zweigriffeliger Weißdorn
Eingriffeliger Weißdorn
Alpen-Johannisbeere   
Feld-Rose
Essig-Rose
Echter Schneeball


